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Ein besinnlichesEin besinnliches
WeihnachtsfestWeihnachtsfest
Allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern

wünsche ich im Namen des Gemeindevorstandes
für die Festtage Freude, innere Ruhe und Frieden 
sowie im Jahr 2025 Gesundheit, Erfolg und Gottes Segen.

Alex Neumüller, Bürgermeister
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Die nächste Ausgabe des

Amtsblattes
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

erscheint am 17.01.2025.

Achtung! 
Für das Erscheinen des Amtsblattes im Januar ist bereits am 06.01.2025 Redaktionsschluss!
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Grußwort des Bürgermeisters
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Rosenthal am Rennsteig,

die letzten Tage des Jahres sind 
angebrochen. Die Zeit zwischen 
Weihnachten und Neujahr bietet 
Gelegenheit, auf das vergangene 
Jahr zurückzublicken und zu-
gleich einen Blick auf das kom-
mende Jahr zu werfen. Mein Dank 
gilt all denen, die in diesem Jahr 
zur positiven Entwicklung unserer 
Heimat beigetragen haben.

Besonderer Dank geht an alle eh-
renamtlichen Helfer in Vereinen, Initiativen und Feuerwehren 
unserer Gemeinde, die trotz Beruf und Privatleben dafür sor-
gen, dass unsere Heimat lebenswert und sicher bleibt. In den 
kommenden Tagen im Dezember und auch schon im Januar 
finden noch zahlreiche Veranstaltungen statt. Nutzen Sie diese 
Gelegenheiten, um die Vereine und Initiativen durch Ihre Teil-
nahme zu unterstützen.

Dank auch an alle, die hauptberuflich für das Wohl unserer Hei-
mat arbeiten, an die Mitarbeiter des Bauhofs, der Kindergärten 
und der Verwaltung. Krankheitsbedingte Engpässe im Kinder-
garten, Mehrarbeit durch den Winterdienst im Bauhof und ein 
erhöhtes Arbeitsaufkommen durch Haushaltsaufstellung und 
Wahlvorbereitungen haben unsere Gemeindemitarbeiter in die-
sem Jahr besonders gefordert. Dafür danke ich Ihnen sehr!

Mein Dank gilt ebenfalls den Mitgliedern des Gemeinderates, 
die konstruktiv und gemeinsam für das Wohl unserer Gemeinde 
arbeiten und die Verantwortung für alle Ortsteile übernehmen.

Danke auch an alle Partner unserer Gemeinde, Unternehmen 
und Verbände, die uns ermöglicht haben, viele Projekte voran-
zutreiben. Vieles wurde begonnen, beauftragt oder bereits ab-
geschlossen. 

Auch wenn uns als Kommune die Veränderungen auf den Märk-
ten betreffen, wie Lieferschwierigkeiten und Terminprobleme in 
verschiedenen Bereichen, bitte ich um Ihr Verständnis, wenn 
einige Projekte noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Ich freue 
mich auf die Fortsetzung der positiven Zusammenarbeit im 
kommenden Jahr für das Wohl unserer Heimat.

Allen, die im vergangenen Jahr Verluste erlitten haben oder mit 
Krankheit und Leid konfrontiert waren, wünsche ich viel Kraft, 
um diese Herausforderungen zu meistern. Unser Mitgefühl gilt 
in diesen Tagen besonders Ihnen.

Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2025 viel Kraft, Gesundheit und Erfolg sowie Got-
tes Segen. Ich freue mich darauf, auch im kommenden Jahr ge-
meinsam mit Ihnen an der Zukunft unserer Heimat zu arbeiten!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Alex Neumüller
Bürgermeister der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig
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5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro

6. Geflügel
6.1 Legehennen über 18 Wochen und Hähne je Tier 0,07 Euro
6.2 Junghennen bis 18 Wochen,

einschließlich Küken je Tier 0,03 Euro
6.3 Mastgeflügel (Broiler)

einschließlich Küken je Tier 0,03 Euro
6.4 Enten, Gänse und Truthühner

einschließlich Küken je Tier 0,20 Euro

7. Tierbestände von Viehhändlern vier v. H. der um-
gesetzten Tiere 

des Vorjahres
(nach § 2 Abs. 7)

8. Der Mindestbeitrag beträgt für jeden
beitragspflichtigen Tierhalter
insgesamt

�
18,00 Euro

Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2025 keine 
Beiträge erhoben.

(2) Als Tierbestände im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere 
einer Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder ge-
meinsam versorgt werden. Tierhalter ist nach § 2 Nr. 18 des 
Tiergesundheitsgesetzes in der Fassung vom 21. November 
2018 (BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. 1 S. 2852), derjenige, 
der ein Tier besitzt. Sofern der unmittelbare Besitzer des Tieres 
nicht der Eigentümer ist, gelten die Regelungen dieser Satzung 
für den Eigentümer.
(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, un-
terliegen nicht der Beitragspflicht.
(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2.2 wird für Hal-
ter von Rindern im Alter über 24 Monate je Tier um 1,50 Euro 
ermäßigt, wenn der Tierhalter am „Programm zur Bekämpfung 
der Paratuberkulose in Rinderbeständen in Thüringen“ vom 28. 
November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 S. 1590) teilnimmt und 
im Vorjahr die Untersuchungen nach Nummer 2.2 oder 4 des 
Programms durchführte und die nach den Nummern 3 und 5 
des Programms festgelegten Maßnahmen zur Biosicherheit des 
Tierbestandes und zum Tierverkehr eingehalten hat.
(5) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2 und 4.2.2 
wird je Tier um 20 % ermäßigt, wenn der Tierhalter am „Pro-
gramm zur Förderung der Tiergesundheit in den Schweinebe-
ständen in Thüringen vom 22. November 2019 (ThürStAnz Nr. 
50/2019 S. 2158), Modul 2.2 Schutz der Schweinebestände vor 
Infektionen mit Viren des Porcinen Reproduktiven und Respi-
ratorischen Syndroms (PRRS)“, teilnimmt, im Vorjahr die dort 
festgelegten Untersuchungen mit ausschließlich negativen Er-
gebnissen durchgeführt hat und die nach Buchstabe c des Pro-
grammmoduls festgelegten Maßnahmen zur Biosicherheit des 
Tierbestandes eingehalten hat.
(6) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2.2 und 
4.3.2 wird je Tier um 20 % ermäßigt, wenn:
1.	 der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Ver-

ordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen im Ergebnis 
der Untersuchungen des Vorjahres gemäß dieser Verord-
nung in die Kategorie 1 eingestuft worden ist oder

2.	 der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der 
spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gemäß dem „Programm 
zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen in 
Thüringen“ vom 28. November 2022 (ThürStAnz Nr. 51/2022 
S. 1581) als „Salmonellen überwacht“ gilt und im Vorjahr auf 
der Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe 
in Kategorie 1 eingestuft worden ist.

(7) Die Ermäßigungen nach den Absätzen 5 und 6 können ku-
mulativ gewährt werden.
(8) Die vom Tiergesundheitsdienst erstellten Nachweise zur Ein-
haltung der Bedingungen nach den Absätzen 4 und 5 sowie die 
Einstufung nach Absatz 6 Nr. 1 oder die Bescheinigung nach 
Nummer 2.4 des in Absatz 6 Nr. 2 genannten Programms sind 
der Tierseuchenkasse durch den Tierhalter bis zum 28. Februar 
2025 schriftlich oder elektronisch vorzulegen. Fällt ein Betrieb 
unter Absatz 6 Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt der ermäßig-
te Beitragssatz, soweit jeweils das Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach Absatz 6 Nr. 1 und 2 entsprechend den Bestimmun-
gen des Absatzes 6 nachgewiesen wird.

Bekanntmachungen

Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse

über die Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen 
für das Jahr 2025

Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 
und 4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 
und Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTier-
GesG) in der Fassung vom 30. März 2010 (GVBI. S. 89), zuletzt 
geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBI. 
S. 277), hat der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 16. 
Oktober 2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2025 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie 
folgt festgesetzt:
1. Pferde, Esel, Maultiere

und Maulesel
je Tier 4,90 Euro

2. Rinder einschließlich Bisons,
Wisente und Wasserbüffel

2.1 Rinder bis 24 Monate je Tier 6,00 Euro
2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro

Absatz 4 bleibt unberührt.

3. Schafe und Ziegen
3.1 Schafe bis einschl. 9 Monate je Tier 0,10 Euro
3.2 Schafe 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 2,00 Euro
3.3 Schafe ab 19 Monate je Tier 2,00 Euro
3.4 Ziegen bis einschl. 9 Monate je Tier 2,30 Euro
3.5 Ziegen 10 bis einschl. 18 Monate je Tier 2,30 Euro
3.6 Ziegen ab 19 Monate je Tier 2,30 Euro

4. Schweine
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,35 Euro
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 2,25 Euro
4.2 Ferkel bis einschl. 30 kg
4.2.1 bei weniger als 20 Sauen

nach erster Belegung
je Tier 0,75 Euro

4.2.2 bei 20 und mehr Sauen
nach erster Belegung

je Tier 0,90 Euro

4.3 sonstige Zucht- und Mastschweine über 30 kg
4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 1,10 Euro
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,35 Euro

Die Absätze 5 und 6 bleiben unberührt.
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§ 4
(1) Für Tierhalter, die schuldhaft
1.	 bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tierbe-

stand nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe Tierzahl 
angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen oder

2.	 ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen,

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf 
Entschädigung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 
2 TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseu-
chenkasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 
2 TierGesG bleibt unberührt.
(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchen-
kasse kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseu-
chenkasse im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen 
Erhebung nach § 18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Bei-
tragserhebung nach § 17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebenenfalls 
aus Vorjahren geschuldeten rückständigen Beträge (Mahnge-
bühren, Auslagen, Säumniszuschläge) beglichen hat.
(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug 
auf Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die 
vor der nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder 
vor dem nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wur-
den, absehen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im Veranla-
gungszeitraum noch entsprochen wird.

§ 5
Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
jeweils für alle Geschlechter.

§ 6
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Die vom Verwaltungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 
16. Oktober 2024 beschlossene Satzung der Thüringer Tier-
seuchenkasse über die Erhebung von Tierseuchenkassenbei-
trägen für das Jahr 2025 wurde in vorstehender Fassung mit 
Schreiben des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie vom 22. Oktober 2024 gemäß § 8 
Abs. 2 und § 12 Satz 2 i. V. m. § 12 Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG 
genehmigt.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 25. Oktober 2024

Prof. Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse

Hauptamt

Beschlüsse des Gemeinderates

der Gemeinderatssitzung vom 07.11.2024  
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig

Beschluss Nr. 49 - 49/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig ge-
nehmigt in seiner heutigen Sitzung die geänderte Niederschrift 
der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 26.09.2024.
Da es keine Einwände gibt, wird die Niederschrift geschlossen.

anwesend: 16 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 16 Mitglieder des Gemeinderates

Abstimmungsergebnis:
14 Zustimmungen 0 Nein 2 Enthaltungen

Beschluss Nr. 50 - 50/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig be-
schließt in seiner heutigen Sitzung die vorliegende Erschlie-
ßungsbeitragssatzung. Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die Erschließungs-
beitragssatzungen der Gemeinde Neundorf vom 01.06.1999, 
der Gemeinde Pottiga vom 11.11.1996 und der Gemeinde Blan-
kenberg vom 22.10.2002 außer Kraft.

anwesend: 16 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 16 Mitglieder des Gemeinderates

Abstimmungsergebnis:
16 Zustimmungen 0 Nein 0 Enthaltungen

§ 2
(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist die 
Zahl der am 3. Januar 2025 vorhandenen Tiere (Stichtag für die 
amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 ThürTierGesG), 
bei Bienen die Anzahl der im Herbst des Vorjahres eingewinter-
ten Bienenvölker maßgebend.
(2) Der Tierhalter hat der Tierseuchenkasse entsprechend der 
Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des amtlichen 
Erhebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage nach 
dem Stichtag seinen Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und 
die Art und die Zahl sowie den Standort der bei ihm am Stichtag 
vorhandenen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der im Herbst 
2024 eingewinterten Bienenvölker, oder gegebenenfalls die Auf-
gabe der Tierhaltung (auch vorübergehend) schriftlich oder im 
elektronischen Meldeverfahren auf der Website der Thüringer 
Tierseuchenkasse zu melden. Für die Teilnahme am elektroni-
schen Meldeverfahren ist die Angabe und Authentifizierung ei-
ner E-Mail-Adresse erforderlich.
Für jede registrierpflichtige Tierhaltung mit entsprechender Re-
gistriernummer ist eine eigene schriftliche oder elektronische 
Meldung abzugeben.
(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder 
werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart in ei-
nem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich der 
Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumelden. 
Dies gilt auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart nach dem 
Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand nach-
geborenen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tie-
re, bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die nachzu-
meldenden Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge nach § 1.
(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein ge-
meldeter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechts-
nachfolge insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und in 
denselben Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur vo-
rübergehend saisonal in Thüringen gehalten werden, kann auf 
schriftlichen oder elektronischen Antrag des Tierhalters von einer 
Beitragsveranlagung abgesehen werden, wenn für diese Tiere 
der Tierhalter seiner Melde- und Beitragsverpflichtung zu einer 
anderen Tierseuchenkasse im Geltungsbereich des Tiergesund-
heitsgesetzes für das Jahr 2025 nachgekommen ist. Der Antrag-
stellende hat die Voraussetzungen für die Befreiung nachzuwei-
sen. Die Meldeverpflichtung für die Tiere nach Satz 2 gegenüber 
der Thüringer Tierseuchenkasse bleibt davon unberührt. Im Fall 
einer Befreiung nach Satz 2 besteht für die betreffenden Tiere 
und deren Nachzucht grundsätzlich kein Anspruch auf Gewäh-
rung von Beihilfen der Thüringer Tierseuchenkasse. Im Einzelfall 
kann die Tierseuchenkasse hiervon eine Ausnahme zulassen.
(5) Tierhalter, die bis zum 28. Februar 2025 keinen amtlichen 
Erhebungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen haben, 
sind verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 31. 
März 2025 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch 
zu melden.
(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse, die der Melde-
pflicht unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der 
jeweils maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 
nicht oder nicht vollständig gemeldet, kann die Tierseuchen-
kasse auf der Grundlage des § 35 ThürTierGesG die amtlich 
anderweitig ermittelten Daten zu diesen Tieren zum Zwecke der 
Beitragserhebung nutzen.
(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten 
Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe 
und des umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2025 zu 
melden. Im Übrigen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend. 
Viehhändler im Sinne der Beitragssatzung sind natürliche oder 
juristische Personen, die
1.	 mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und
2.	 Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, 

diese Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.

§ 3
Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge 
nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 
3, 5 und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides in voller Höhe fällig. Sofern aus Nachmeldungen nach 
§ 2 Abs. 3 Beiträge resultieren, durch die der bereits entrichtete 
Mindestbeitrag nicht überschritten wird, wird kein gesonderter 
Beitragsbescheid erstellt. Eine anteilige Rückerstattung von 
Beiträgen bei Minderung des Bestandes erfolgt nicht.
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Das Einwohnermeldeamt informiert

Beschluss Nr. 51 - 51/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig be-
schließt in seiner heutigen Sitzung die Vergabe von Asphalt-
arbeiten im Ortsteil Neundorf i.H.v. 30.463,14 € (brutto) an die
	 Tief- und Ingenieurbau GmbH Weischlitz
	 Bodenfeldstraße 4, 08538 Weischlitz
Der Bürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur 
Beauftragung und Durchführung der Maßnahme zu veranlassen.
Die Ausgaben sind im Haushalt 2024 für Instandsetzungsarbei-
ten an Gemeindestraßen veranschlagt.

anwesend: 16 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 16 Mitglieder des Gemeinderates
Abstimmungsergebnis:
16 Zustimmungen 0 Nein 0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 52 - 52/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig nimmt 
in seiner heutigen Sitzung den vorliegenden Vergabevermerk 
vom 25.05.2024 zur Kenntnis und beschließt, die Vergabe der 
Planungsleistung an
	 PROMA GmbH
	 Bahnhofstraße 15, 99438 Bad Berka
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Planungsleistung auf 
Grundlage des vorgelegten Angebots von 06.05.2024 mit einer 
Bruttosumme von 28.493,36 € auszulösen.
Die finanziellen Mittel stehen in der Haushaltsstelle 88510.94000 
zur Verfügung.

anwesend: 16 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 16 Mitglieder des Gemeinderates
Abstimmungsergebnis:
13 Zustimmungen 0 Nein 3 Enthaltungen

Beschluss Nr. 53 - 53/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig be-
schließt in seiner heutigen Sitzung den Kauf Atemschutztechnik 
für die Feuerwehren der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig 
i.H.v. 86.238,11 € (brutto) bei der
	 BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig
	 Kastanienallee 13, 06184 Kabelsketal
Der Bürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur 
Beauftragung und Durchführung der Maßnahme zu veranlassen.
Die Ausgaben sind durch Mittel der Feuerwehrpauschale i.H.v. 
44.100 € im Haushaltsjahr 2024 abgedeckt. Weitere Mittel sind 
im Haushalt 2025 bereitzustellen.

anwesend: 16 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 16 Mitglieder des Gemeinderates
Abstimmungsergebnis:
16 Zustimmungen 0 Nein 0 Enthaltungen

Beschluss Nr. 54 - 54/24
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig be-
schließt in seiner heutigen Sitzung den Kauf von zwei Rettungs-
sätzen für die Feuerwehren der Gemeinde Rosenthal am Renn-
steig i.H.v. 61.415,90 € (brutto) bei der
	 BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig
	 Kastanienallee 13, 06184 Kabelsketal
Der Bürgermeister wird beauftragt, die notwendigen Schritte zur 
Beauftragung und Durchführung der Maßnahme zu veranlassen.
Die Ausgaben sind durch Haushaltsmittel in der Stelle 
13300.93500 und 13500. gedeckt.

anwesend: 16 Mitglieder des Gemeinderates
stimmberechtigt: 16 Mitglieder des Gemeinderates
Abstimmungsergebnis:
11 Zustimmungen 0 Nein 5 Enthaltungen
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Das Ordnungsamt informiert

Namensnennung der Verstorbenen

auf einer Stele auf den Friedhöfen in den Ortsteilen:

-	 Birkenhügel
-	 Neundorf
-	 Pottiga
-	 Schlegel
-	 Seibis

Auf o.g. Friedhöfen wird den in der Urnengemeinschaftsanlagen 
beigesetzten Verstorbenen eine Namensnennung
(Namen, Geburts- und Sterbedatum)
auf einer gemeinschaftlichen Stele angeboten.

Das an die Gemeinde zu entrichtende Entgelt beläuft sich
pro Nutzungsnehmer auf 370,00 €.

Das an den Steinmetz zu entrichtende Entgelt beläuft sich
pro Nutzungsnehmer auf 228,00 €.

An der Namensnennung interessierte Bürger werden gebeten,
sich bis zum 31.12.2024 schriftlich im Ordnungsamt
der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig zu melden:

	 Gemeinde Rosenthal am Rennsteig
	 Rennsteig 2, 07366 Rosenthal am Rennsteig
	 Tel. 036642 296016
	 ordnungsamt@rosenthal-am-rennsteig.de

Rosenthal am Rennsteig, d. 26.11.2024

Winterdienst und Straßenreinigung
Am 24. Juli 2021 trat eine neue Straßenreinigungssatzung in 
Kraft. Mit ihr werden Rechte und Pflichten in Sachen Straßen-
reinigung für das Gemeindegebiet definiert. So auch der Winter-
dienst. Im Grundsatz obliegt - und das ist nicht neu - die Reini-
gungspflicht den Eigentümern und Besitzern (Anliegern).

Winterdienst auf Fahrbahnen

Der Winterdienst auf den Fahrbahnen erfolgt weiterhin durch 
den gemeindlichen Bauhof bzw. einer beauftragten Firma. Dabei 
werden zuerst die Hauptverkehrsstraßen vom Schnee geräumt 
und bei Glätte abgestumpft; erst dann folgen die nachgeordneten 
Straßen. Die Verpflichtung der Gemeinde zum Winterdienst auf 
Fahrbahnen besteht grundsätzlich nur auf verkehrswichtigen Stra-
ßen und wenn Gefahrenstellen vorhanden sind. Bei allen anderen 
Straßen besteht keine gemeindliche Verpflichtung für den Winter-
dienst auf Fahrbahnen. Der Winterdienst wird hier entsprechend 
der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten ausgeführt.

Erhebliche Behinderungen treten oftmals durch gedankenlos 
am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge auf. Der Räum- und 
Streudienst benötigt eine entsprechende Mindestdurchfahrts-
breite. Laut gängiger Rechtsprechung muss beim Parken eine 
Mindestfahrbahnbreite von 3,00 m verbleiben, wenn ein Bürger-
steig vorhanden ist. Ohne Bürgersteig muss eine Restfahrbahn-
breite von 3,50 m verbleiben. Lässt ein parkendes Fahrzeug 
nicht diesen vorgeschriebenen Platz, darf an dieser Stelle nicht 
gehalten oder geparkt werden. Ist die Mindestdurchfahrtsbreite 
nicht gegeben, kommt es beim Winterdienst zu erheblichen Zeit-
verzögerungen oder dieser entfällt sogar komplett. Zudem kann 
die Nichteinhaltung der Mindestdurchfahrtsbreite im Schadens-
fall rechtliche Konsequenzen für den Autofahrer bedeuten. Es 
liegt daher im eigenen Interesse der Autofahrer, ihre Fahrzeuge 
entlang öffentlicher Straßen so abzustellen, dass der Winter-
dienst ungehindert passieren kann. Ebenso ist die Einhaltung 
der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestdurchfahrtsbreite ne-
ben dem Winterdienst auch für die Feuerwehr unverzichtbar.

Winterdienst auf Gehwegen

Nach §§ 8 und 9 der Straßenreinigungssatzung haben Eigentü-
mer oder Besitzer der angrenzenden Grundstücke bei Schnee-
fall Gehwege und Zugänge zu Überwegen vor ihren Grundstü-
cken in einer solchen Breite von Schnee zu räumen, dass der 
Verkehr nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt wird. Bei 
Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentümer/
Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke als 
auch die Eigentümer/Besitzer der auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite befindlichen Grundstücke zum Winterdienst auf 
diesem Gehweg verpflichtet.



Amtsblatt der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig	 - 7 -	 Nr. 13/2024

OT Harra

OT Neundorf

In Jahren mit gerader Endziffer sind die Eigentümer/Besitzer der 
auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, in Jahren mit 
ungerader Endziffer die Eigentümer/Besitzer der auf der gegen-
überliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke verpflichtet. 
Soweit Gehwege nicht vorhanden sind, ist entlang der Grund-
stücksgrenze ein Streifen von 1,5 m Breite von Schnee zu räumen. 
Auch die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter von Eis und Schnee 
freigehalten werden. Diese Verpflichtungen gelten für die Zeit von 
07:00 bis 20:00 Uhr; bei Schneefall jeweils unverzüglich.

Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken 
müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchge-
hende benutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der später 
Räumende muss sich an die schon bestehende Gehwegrich-
tung vor den Nachbargrundstücken bzw. Überwegrichtung vom 
gegenüberliegenden Grundstück anpassen.

Bei Schnee- und Eisglätte sind die Gehwege, die Zugänge zu 
Überwegen, die Zugänge zur Fahrbahn und zum Grundstücks-
eingang derart und so rechtzeitig zu bestreuen, dass Gefahren 
nach allgemeiner Erfahrung nicht entstehen können. Als Streu-
material sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches abstumpfen-
des Material zu verwenden. Salz darf nur in geringen Mengen 
zur Beseitigung festgetretener Eisrückstände verwendet wer-
den und die Rückstände müssen nach ihrem Auftauen sofort 
beseitigt werden. Sie dürfen jedoch nicht auf straßenbegleiten-
den Bepflanzungen (Straßenbegleitgrün) abgelagert werden. 
Es dürfen zudem nur solche Hilfsmittel verwendet werden, die 
die Straße und den Gehweg nicht beschädigen.

Die am 23. Juli 2021 (Amtsblatt 07/21) veröffentlichte Straßen-
reinigungssatzung im Gebiet der Gemeinde Rosenthal am 
Rennsteig, die auch auf der gemeindlichen Homepage hinter-
legt ist, gilt seit dem 24. Juli 2021.
Die Reinigungspflicht erstreckt sich danach u. a. auf:
•	 auf Fahrbahnen einschließlich Radwege usw.,
•	 Parkplätze,
•	 Straßenrinnen und Einflussöffnungen der Straßenkanäle,
•	 Gehwege und Schrammborde,
•	 Böschungen, Stützmauern und ähnliches sowie
•	 Überwege

OT Blankenberg
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OT Seibis

Kindertageseinrichtungen

Aus dem Kindergarten „Saale Finken“ in Harra
Der Kindergarten „Saale Finken“ in Harra bedankt sich von Her-
zen bei allen, insbesondere bei Mercer, der Firma Füg, Monika 
Franz, Carmen Brandt, der Feuerwehr Harra und bei der Kirche 
in Harra für die bereichernde Zusammenarbeit und die Unter-
stützung im vergangenen Kindergartenjahr.

OT Pottiga

OT Schlegel



Amtsblatt der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig	 - 9 -	 Nr. 13/2024

Vereine und Verbände

Aktuelles von der SG Rotation Rosenthal

Ergebnisse

D-Juniorinnen (Kreisliga)
SV Blau-Weiß Neustadt/ Orla III -
SG Rotation Rosenthal Juniorinnen �������������������������������������� 9:1
SG Rotation Rosenthal -
SG Rotation Rosenthal Juniorinnen �������������������������������������� 1:0

D-Junioren (Kreisliga)
FSV Schleiz II -
SG Rotation Rosenthal ���������������������������������������������������������� 9:1
SG Rotation Rosenthal -
SG Rotation Rosenthal Juniorinnen �������������������������������������� 1:0

B-Junioren (Kreisliga)
FV Rodatal Zöllnit -
SG Rotation Rosenthal ���������������������������������������������������������� 0:7
SG Rotation Rosenthal -
SG SV Blau-Weiß Bürgel ����������������������������������������� verschoben
Täler SV Ottendorf -
SG Rotation Rosenthal ���������������������������������������������������������� 0:6

*****

Außerdem wollen wir uns bei dem Weihnachtsmann bedanken, 
der uns letztes Jahr alle so reich beschenkt hat und wir hoffen, 
dass er uns auch in diesem Jahr wieder im Kindergarten Harra 
besuchen kommt.

Ein Weihnachtsgruß von Herzen soll es sein,
überall sieht man Kerzenschein,

Weihnachtsgebäck und Kinderlachen,
Menschen eine Freude machen.

Aus Überzeugung wünschen wir nur das Beste
zu diesem besinnlichen Weihnachtsfeste!

In diesem Sinne wünschen wir allen frohe Weihnachten,
eine wundervolle Weihnachtszeit

und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025!

Kindergarten „Spatzennest“
„Die Adventszeit ist eine Zeit, in der man Zeit hat,

darüber nachzudenken,
wofür es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen.“

Gudrun Kropp

Die Kinder und Erzieher vom Kindergarten „Spatzennest“ 
sagen herzlich „Danke“ an alle Eltern, Großeltern und Unter-
stützer insbesondere:
•	 Schulküche Harra
•	 Vereine
•	 DRK
•	 Feuerwehr Blankenberg
•	 Werksfeuerwehr Mercer
•	 Sach- und Geldspenden

Es ist Zeit innezuhalten Stille und Ruhe zu genießen. Es ist 
Zeit für wichtige Menschen, die uns begleiten. Es ist Zeit für 
die Worte und Gesten der Dankbarkeit. Es ist Zeit, zurück zu 
blicken und auf Erreichtes stolz zu sein. Es ist Zeit Kraft zu 
tanken für die Aufgaben, welche vor uns stehen.

Wir bedanken uns, mit diesem Weihnachts- und Neujahrs-
gruß bei Ihnen und wünschen beste Gesundheit, viel Glück, 
eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, sowie schö-
nes neues Jahr 2025.

Ihr Team des Kindergartens „Spatzennest“
im OT Blankenberg
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Weihnachtsfeier der SG Rotation Rosenthal

•	 Samstag, der 04.01.2025,
	 ab 16:30 Uhr im Rennsteigsaal Blankenstein
Wir möchten uns am Jahresende bei allen Mitgliedern, Mann-
schaften, Trainern, Zuschauern, Sponsoren, Helfern und Hack-
schnitzel-Ultras für das erfolgreiche Jahr 2024 für die SG Rota-
tion Rosenthal bedanken.
Unser Verein ist weiter gewachsen und wird in der regionalen 
Fußballbranche und Gemeinde immer präsenter und gewinnt 
zunehmend an Bedeutung.

Wir wünschen euch eine besinnliche  
Adventszeit, frohe Weihnachten und  
einen guten Rutsch ins neue Jahr.  
Wir sehen uns im Sportpark Harra!

Interesse am Mitmachen?
Dann meldet euch gerne bei der SG Rotation Rosenthal

rotation.rosenthal@gmail.com
Marcus Oberländer (Tel.: 0172/ 25 05 547)

Veranstaltungen

VERANSTALTUNGSTIPPS

Dezember 2024 / Januar 2025

Museum RENNSTEIG & MEE(H)R
im OT Blankenstein ����������������������������������������Tel. 036642 29797
Vom 01.12.2024 bis 31.03.2025 ist das Museum geschlossen.

SONDERAUSSTELLUNG:
„Die Grenze in und um Blankenstein 1956 - 1991“

*****

Heimatmuseum im OT Harra
Öffnungszeiten Museum: sonntags und feiertags
14:00 - 16:00 Uhr / Sonderöffnung mit Führungen jederzeit mög-
lich auf Anfrage unter � Tel. 0176 78411976 oder 0176 32757510

01.12.2024 - Eröffnung Ausstellung
„Überraschung aus dem hohen Norden“

*****
07.12. 10. Traditionell romantischer Weihnachtsmarkt

im OT Blankenberg
Beginn: 14:00 Uhr
Markttreiben mit regionalen Händlern und
attraktivem Rahmenprogramm u.a.:
* 14:30 Uhr

Aufführung der Oberland Ballettschule
* 15:30 Uhr

Auftritt des Kindergartens „Spatzennest“
* 16:30 Uhr

Adventsklingen in der Gnadenkirche
* Besuch des Weihnachtsmannes
* Bastelstube und Handwerk zum Mitmachen
* winterliche Pferdeausritte und ggf. Schlittenfahren
* Fackelumzug
* und weitere Highlights anlässlich des Jubiläums
Verschiedene Imbiss- und Versorgungsstände sor-
gen für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

07.12. Rennsteigverein 1896 e.V. OG Blankenstein -
Traditionelles Weihnachtsessen
17:00 Uhr im Wanderstützpunkt

07.12. DART-Turnier in Birkenhügel
(Teilnahme nur mit Anmeldung mögl.)
Beginn: 16:00 Uhr im ehem. Gasthaus zur Linde
Startgebühr: 10,- € -
Es lädt ein: BirkKultur e.V.

08.12. 2. Adventssonntag im Heimatmuseum Harra -
KINDERADVENT
Beginn: 14:00 Uhr
* Plätzchen backen, Crépes

Infos

Sommerfußballcamp
•	 vom 28.07.2025 bis 01.08.2025 im Sportpark Harra
	 für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren
•	 Anmeldung über M2G Ballschule Thüringen

Wir suchen Unterstützung für unsere Mädchenfußball-
mannschaft
•	 Wir suchen Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren,
	 die Lust auf Fußball haben
•	 Trainingszeiten: Mittwoch und Freitag 16:00 bis 17:30 Uhr
•	 Sommer: Sportpark Harra,
	 Winter: Turnhalle Blankenstein
•	 aktuell findet das Training in der Turnhalle in Blankenstein statt
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08.01. Klubnachmittag der
Volkssolidarität OG Blankenstein
Beginn: 14:00 Uhr
im Klubraum Rennsteigsaal Blankenstein

08.01. Senioren-Kaffee-Nachmittag
der Volkssolidarität OG Blankenberg
Beginn: 14:00 Uhr
im Kirchengemeinschaftsraum Blankenberg

11.01. Glühweinparty
am Kommunalgebäude in Seibis
Beginn: 15:00 Uhr -
Lasst uns gemeinsam den Winterzauber
im Neuen Jahr 2025 bei
Glühwein und Rostbratwurst genießen!
Der Frankenwaldverein OG Seibis freut sich auf euch.

12.01. Neujahrskonzert im Heimatmuseum Harra
Anmeldung bei:
H. Wirth - 0176 32757510
C. Walkowiak - 0176 78411967

14.01. Seniorennachmittag für die Rentner
aus Schlegel und Seibis
Beginn: 14:00 Uhr Kaffeetrinken
im Kommunalgebäude Seibis

***

Rosenthal am Rennsteig, den 25.11.2024

Wilma Fidyka-Wirth
Touristinformation Rosenthal am Rennsteig
E -Mail: tourismus@rosenthal-am-rennsteig.de
Website: www.blankenstein-am-rennsteig.de

* Kinderfilme, Märchen und Geschichten
* Roster und Steaks auf der Eisen-Platte
Es lädt ein der Verein vom Heimatmuseum e.V. Harra.

10.12. Rentnerweihnachtsfeier
der Volkssolidarität OG Birkenhügel
ab 14:00 Uhr wird zur alljährlichen Weihnachtsfeier in
das ehemalige Gasthaus „Zur Linde“ eingeladen.

11.12. Spiele-Tag
im Klub der Volkssolidarität OG Blankenstein ge-
gen die Schulkinder der Grundschule Blankenstein
Beginn: 14:00 Uhr
im Klubraum Rennsteigsaal Blankenstein

11.12. Senioren-Kaffee-Nachmittag
der Volksolidarität OG Blankenberg
Beginn:14:00 Uhr
Kirchengemeinderaum Blankenberg

13. +
14.12.

Schlegler Adventsfest
Haus der Vereine
Freitag: ab 18:30 Uhr
„Adventsmucken“ - 1. Preis = ½ Reh
im Haus der Vereine
Samstag: ab 16:30 Uhr
Adventsfest am Haus der Vereine
Der Rost brennt ab 17:00 Uhr.
Verkauf von Wildspezialitäten durch Schlegler Jäger.
Auf Euren Besuch freuen sich die FFW Schlegel
und der Feuerwehrverein Schlegel e.V.

15.12. 3. Adventssonntag im Heimatmuseum Harra
Beginn: 14:00 Uhr
*
*
*

Verkauf Weihnachtsartikel
Puppentheater & Spielenachmittag
Der Weihnachtsmann kommt
und gibt jedem Kind ein Geschenk
(Spielsachen) für den Heiligen Abend.

Es lädt ein der Verein vom Heimatmuseum e.V. Harra.
19.12. Weihnachtsfeier für alle Senioren

der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig
in Zusammenarbeit mit „Agathe-Projekt“
Beginn: 14:00 Uhr
im Haus der Vereine Blankenberg
Programm mit den Knirpsen vom Kindergarten „Spat-
zennest“ und den „Waldspitzbuam“
Es wird ein Shuttlebus organisiert. Absprache wegen 
Transfer bzw. Teilnahme bitte mit den
OG Vorsitzenden oder Tel: 0151 20380240 U. Grüner
Anmeldung erforderlich!

21.12. 10. Neundorfer Sauweihnachtsmarkt
Beginn: 15:00 Uhr auf dem Saumarkt in Neundorf
* Glühwein u.a. Getränke
* Gebratenes vom Rost,

Burger und andere kulinarische Köstlichkeiten
*
*
*

Küchle, Schokofrüchte
handgefertigte Geschenke
Besuch vom Weihnachtsmann

Es laden ein die Vereine von Neundorf.
22.12. 4. Adventssonntag im Heimatmuseum Harra

& Weihnachtsstimmung auf Schloß Harra
*
*
*

Beginn: 14:00 Uhr
Adventsausklang mit Speisen und Getränken
16:30 Uhr Fackelzug zur Weihnachtsstimmung
auf Harraer Schloß

Es laden ein der Verein vom Heimatmuseum e.V.
und das Team Schloß Harra.

22.12. Adventsnachmittag im Rennsteigkeller /
Wanderstützpunkt
15:00 Uhr - org. vom
Rennsteigverein 1896 e.V. OG Blankenstein
in Zusammenarbeit mit dem
Team vom Wanderstützpunkt

25.12. SANTA BLANKA - Rennsteighalle Blankenstein
ab 21:30 Uhr „Wilde Weihnachten“

28.12. Preisskat - Rotation Rosenthal
Beginn: 15:00 Uhr im Sportlerheim in Harra
Startgebühr: 10,- € -
Teilnahme nur mit Anmeldung möglich! unter: 
rotation.rosenthal@gmail.com oder 0172 2505547
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Sonstiges

Kirchliche Nachrichten

Pfarrbereich Blankenberg-Gefell  
im Dezember

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten  
& Andachten:

Samstag, 07.12.
16.30 Uhr Blankenberg Adventsklingen
Sonntag, 08.12.
09.00 Uhr Blintendorf Gottesdienst
10.30 Uhr Gefell Familiengottesdienst

gestaltet von den
Konfirmanden der 7. Klasse

10.30 Uhr Künsdorf Gottesdienst
Sonntag, 15.12.
09.00 Uhr Pottiga Gottesdienst
09.00 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
10.30 Uhr Frössen Gottesdienst
10.30 Uhr Seubtendorf Gottesdienst
16.00 Uhr Gefell Adventskonzert
Donnerstag, 19.12.
20.00 Uhr Hirschberg Abendandacht
Dienstag, 24.12.
15.00 Uhr Hirschberg Krippenspiel
15.00 Uhr Pottiga Christvesper
15.00 Uhr Künsdorf Krippenspiel
15.00 Uhr Seubtendorf Krippenspiel
16.30 Uhr Blankenberg Krippenspiel
16.30 Uhr Sparnberg Krippenspiel
16.30 Uhr Gefell Krippenspiel
16.30 Uhr Langgrün Krippenspiel
18.00 Uhr Frössen Krippenspiel
18.00 Uhr Ullersreuth Krippenspiel
18.00 Uhr Blintendorf Krippenspiel
Mittwoch, 25.12.
09.00 Uhr Sparnberg Gottesdienst
10.30 Uhr Seubtendorf Gottesdienst
10.30 Uhr Blankenberg Gottesdienst
Donnerstag, 26.12.
09.00 Uhr Blintendorf Gottesdienst

Agathe - älter werden in der Gemeinschaft

Termine:

Am 19.12.2024 Weihnachtsfeier
für die Seniorinnen und Senioren für Rosenthal am Rennsteig
Vereinshaus Blankenberg, Beginn 14:00 Uhr
(Anmeldeschluss 04.12.2024)

Die Hinfahrt zu unserer Weihnachtsfeier kann mit den
Linienbussen kostenfrei erfolgen.
Ab Birkenhügel um 13:03 Uhr
Birkenhügel um 13:05 Uhr
Pottiga um 13:07 Uhr
Neundorf um 12:56 Uhr
Schlegel um 13:03 Uhr
Seibis um 13:06 Uhr
Kießling um 13:11 Uhr
Harra um 13:16 Uhr
Blankenstein um 13:20 Uhr

Abfahrtsorte sind die bekannten Bushaltestellen in den Or-
ten.Die Busse fahren bis vor das Vereinshaus um den Aus-
stieg zu ermöglichen.
Die Heimfahrten sind ebenfalls gesichert und werden zur 
Weihnachtsfeier bekannt gegeben.

Am 10.12.2024 um 10:00 Uhr
im Tivoli 1 in Harra (altersgerechtes Wohnen)
„Geschichten am Samowar“.

Am 11.12.2024 generationsübergreifendes Projekt
„Spiele heute und früher.“
In Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Schule Blan-
kenstein.
Beginn: 09:30 Uhr im Foyer des Rennsteigsaales

Am 12.12.2024 um 14:00 Uhr
in der Begegnungsstätte in Pottiga.
„Geschichten am Samowar.“

Vorschau:
Am 08.01.2025 um 10:00 Uhr
in den Räumen der VS Ortsgruppe.
„Neujahrsbrunch am Samowar“

Am 09.01.2025 um 10:00 Uhr in Harra Tivoli 1
(altersgerechtes Wohnen)
„Rezepte gegen Einsamkeit“
zusammen Kochen, Essen und Plaudern

Am 15.01.2025 um 14:00 Uhr
in der „Alten Schule“ in Neundorf.
Neujahrskaffeetrinken

Am 22.01.2025 Vortrag
Andreas Wunsch, Chefarzt der Chirurgie der Klinik Münchberg
„Krampfadern und offenen Beine -
gefährlich oder eine Frage der Kosmetik?“
Beginn: 17:00 Uhr Begegnungsstätte Pottiga
Anmeldung erforderlich!

Gerne möchte ich noch einer Bitte der Kirchenkreissozialar-
beit, ThINKA, Brücke der Generationen & Volkssolidarität mit 
JAKULT nachkommen.
Am 05.12.2024 findet von 14:00 bis 18:00 Uhr im Kulturhaus 
Bad Lobenstein ein „Kinderweihnachtsmarkt“ statt.
Die Diakoniestiftung und alle Beteiligten laden alle Kinder zu 
einem fröhlichen, vorweihnachtlichen Beisammensein ein - 
ein funkelnder Nachmittag für die ganze Familie.
Freuen könnt Ihr Euch auf weihnachtliche Leckereien, Bastel-
spaß, Winterlieder mit Wilfried Mengs und dem Besuch vom 
Nikolaus.
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09.00 Uhr Künsdorf Gottesdienst
10.30 Uhr Gefell Gottesdienst
10.30 Uhr Langgrün Gottesdienst
13.30 Uhr Ullersreuth Gottesdienst
Dienstag, 31.12.
15.00 Uhr Blankenberg Gottesdienst
15.00 Uhr Hirschberg Gottesdienst
16.30 Uhr Pottiga Gottesdienst
16.30 Uhr Gefell Gottesdienst
Samstag, 11.01.2025
16.00 Uhr Hirschberg Neujahrskonzert

mit Joy in Belief
Sonntag, 12.01.
10.00 Uhr Gefell Regionalgottesdienst

zur Jahreslosung
Montag, 13.01.
19.00 Uhr Gefell Allianzgebetswoche
Mittwoch, 15.01.
19.00 Uhr Blankenberg Allianzgebetswoche
Donnerstag, 16.01.
20.00 Uhr Ullersreuth Abendandacht

Kurzfristige Änderungen sind möglich!

Die Kirchengemeinden und alle Themen und Termine
finden Sie jetzt auch unter
http://www.evangelische-kirchen-blankenberg-gefell.de


